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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 351 'l Furth  bei Göttweig

Telefon:  +43  2732/84622-0
Fax: +43  2732/84622-22

E-Mail:  qemeinde(a,furth.at
Internet:  www.furth.at

PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde

Furth  bei  Göttweig
am  Donnerstag,  20.06.2024  im

Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

1 59/2024-4
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

Bezug Bearbeiter

Jamöck

www.furth.at/datenschutz/

(ü2732)  84622

Durchwahl

11
Datum

20.06.2024

Betreff

Protokoll  über  die  Gemeinderatssitzung  vom  20.06.2024  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:33  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

GGR  Heidemarie  Kroker

GGR  Michaela  Mayer

GGR  Erich  Scharf

GR  Karl  Bruckner

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

GR  Angelika  Koller

Ende  22:26  Uhr
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Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

GR  Martin  Menhart

GR  Erwin  Pasrucker

GR  Engelbert  Reither
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tg

GR  Gerhild  Schabasser

GR  Jakob  Schabasser

GRÜNE

GRüNE

GR  Franz  Schatzl

GR  Walter  Scheibenpflug

GR  Thomas  Schmölz

GR  Lorenz  Strohmayer

GR  Alois  Strondl
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Internet:  www.furth.gv.at

a

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:  6

Bgm.  Berger  gibt  bekannt,  dass  der  Sondernutzungsvertrag  für  die Anbringung  der  Sharrows

auf  Landesstraßen  noch  nicht  vorliegt  und daher  der  Tagesordnungspunkt  12 von  der

Tagesordnung  der  heutigen  Verhandlung  abgesetzt  wird.

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeinderates,  stellt  die ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest,

eröffnet  die Sitzung  des  Gemeinderates  und gibt  Folgende  Tagesordnung  bekannt:

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die  Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  02. Mai 2024

2.  Bericht  Prüfungsausschuss

3. 1.NachtragsvoranschIag  2024  - Beschluss

4.  BauIandmobiIisierungsvertrag  Stift  Göttweig  Dorfzentrum

5. Änderung  Flächenwidmungsplan

6.  Änderung  Bebauungsplan

7. Grundsatzbeschluss  Schutzzonenkonzept

8. Übernahme  Abtretungsfläche  ins öffentliche  Gut  GstNr.  359/3  & 364/2  KG Steinaweg

9. lnfrastrukturprojekt  Dorfzentrum  - Auftragsvergaben

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

i6:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

10.  Errichtung  und Erweiterung  Photovoltaikanlagen  - Auftragsvergaben

11.  ARGE  Radweg  Mautern  -  Furth  - Gründungsvertrag

12.  Kindergarten  -  Beitrag  Frühbetreuung

13.  Verkehrsangelegenheiten  -  Ansuchen  Anrainer  NeukelIer/Kellergraben

14.  Verkehrsangelegenheiten  -  Fahrverbote  Zellergraben,  Katzengraben,

Fünfkreuzgraben,  Gottschelle

15.  Ausweitung  Tempo  30 km/h  auf  alle  Gemeindestraßen

16.  Bericht  Bürgermeisterin

4 7.  Anfragen  und Berichte

18.  PersonaIangeIegenheiten(nichtöffentIich)

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  02. Mai  2024

Sachverhalt:  Den  namhaft  gemachten  Vertretern  wurde  der  Entwurf  der  letzten

Verhandlungsschrift  bereits  übermittelt.  Da keine  schriftlichen  Einwände  bis vor  der

Sitzung  eingebracht  wurden,  gilt  die Verhandlungsschrift  als genehmigt.

2.  Bericht  Prüfungsausschuss

Sachverhalt:  Über  die Sitzung  des  Prüfungsausschusses  vom  11.06.2024  wird

berichtet.  Der  schriftliche  Prüfbericht  mit  den  Stellungnahmen  des  Kassenverwalters

und der  Bürgermeisterin  lagen  in der  Sitzungsmappe  auf.

3.  1.NachtragsvoranschIag  2024  - Beschluss

GR Thomas  Schmölz  nimmt  ab j9:43  an der  Sitzung  tei1.

Sachverhalt:  Der  1. Nachtragsvoranschlag  2024  wurde  erstellt  und lag von

05.06.2024  bis einschließlich  19.06.2024  zur  öffentlichen  Einsicht  auf. Die

Ergebnisse  und Verschiebungen,  die sich  aus  dem  Rechnungsabschluss  2023

ergaben,  die bereits  beschlossenen  überplanmäßigen  Ausgaben  sowie

zwischenzeitlich  bekanntgewordene  Änderungen  wie  z.B.  hinzukommende

SchulerhaItungsbeiträge  etc.  wurden  berücksichtigt.  Weiters  wurden  die  Vorhaben

im investiven  Bereich  des  Budgets  entsprechend  der  jeweiligen  Projektfortschritte

bzw.  Änderungen  berücksichtigt.  Die danach  verbleibenden  Mittel  wurden  dem

Volksschulprojekt  zugeordnet.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

1. Nachtragsvoranschlag  2024  inkl. aller  Beilagen  und Nachweise  zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  wwwfurth.gv.at

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

4.  BaulandmobiIisierungsvertrag  Stift  Göttweig  Dorfzentrum

Sachverhalt:  Zur  Absicherung  der  Verfügbarkeit  der  Baulanderweiterung  im

Ortszentrum  sowie,  um die  Umsetzung  der  gemeinsamen  Planungen  im

Ortszentrum  in einer  verbindlichen  Form  zu dokumentieren,  wurde  ein

BaulandmobiIisierungsvertrag  erstellt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  BauIandmobiIisierungsvertrag  mit  dem  Benediktiner  Stift  Göttweig  zu

beschließen:

299/2023-62 www.furth.at/datenschutz/

Vertrag

Präambel

Das  Projektgebiet  im Ortskern  von  Furth  bei Göttweig  wird  derzeit  durch  den  Kirchenplatz,

die  Kirche,  die  Volksschule,  die  ehemaligen  Betriebsgebäude  des  Stift  Göttweig  inklusive

dem  denkmalgeschützten  Kelleramt  als Eingang  zu den  Kellerröhren  sowie  dem  derzeit

ungenutzten  Gebäude  des  Meierhofs  gebildet.  Die  Liegenschaften  stehen  Großteils  im

Eigentum  der  Marktgemeinde  Furth,  des  Stifts  Göttweig  sowie  der  Pfarre.  (m Rahmen  der

gemeinsam  durchgeführten  Ortskernentwicklung  mit  Bürgerbeteiligung  ist  geplant  die

Volksschule  zu sanieren  und  auszubauen,  den  Meierhof  als  Gast-  und  Beherbergungsstätte

wieder  zu beleben,  das  Kelleramt  zu sanieren  und  umzunutzen,  die  ehemaligen

Betriebsgebäude  abzureißen  und  auf  den  Flächen  einen  geförderten  Wohnbau  zu errichten

sowie  die  Freiflächen  im Projektgebiet  neu  zu gestalten.  Ziel  der  Planungen  und

Maßnahmen  ist die  Sicherung  der  notwendigen  öffentlichen  Infrastruktur  sowie  die

Wiederbelebung  und  Gestaltung  eines  attraktiven  Ortszentrums  von  Furth  bei  Göttweig  mit

entsprechender  Qualität.  Zur  Erreichung  dieser  Ziele  ist eine  Neuzuordnung  der

Grundstücke  bzw.  Verlegung  von  Grundstücksgrenzen  sowie  die  Umwidmung  einzelner

Bereiche  notwendig.

Grundlage  der  Kooperation  ist der  Masterplan,,Furth  MIT  Göttweig",  nonconform  vom  Mai

202"1 (Anlage./1)  sowie  die  darauf  aufbauenden  Siegerprojekte  von  ARGE:  OSNAP  Open

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

[)i  09:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
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South  North  Architecture  Practice  ZT GmbH,  Caspar  Wichert  Architektur  ZT GmbH  und

Ruderstaller  Architektur  ZT  GmbH.

l.

Unter  Bezugnahme  auf  § 1 Abs  2 Z 3 lit h und § 17 des NÖ Raumordnungsgesetz  2014  (NÖ

ROG  2014)  2014  wird  nachstehender  Vertrag  abgeschlossen:

zwischen:

dem  Benediktiner  Stift  Göttweig,  Stift  Göttweig  1, 3511 Furth  bei Göttweig  als

Eigentümer  der  Grundstücke  Nr. .30/2,  61, 62/2,  9/3, 8, .31, .32,  6 und .33/1

der  Katastralgemeinde  Furth,  KGNr.  12154  (im Folgenden,,Eigentümer"),

und

der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  (im FoIgenden,,Gemeinde")

vertreten  durch  die Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger.

ll.

Vertragsgegenstand

Gegenstand  dieses  Vertrages  ist jener  Teil  des  Grundstücks  Nr. 30/2,  61, 62/2,  9/3, 8, .31,

.32, 6 und  .33/1  der KG Furth,  für den gemäß  Entwurf  einer  Änderung  des örtlichen

Raumordnungsprogramms  (PL.Nr  2781/F.A.1  29.02.2024  der  Schedlmayer  Raumplaner  ZT

GmbH)  die Widmung  Baulandkerngebiet  für nachhaltige  Bebauung  [BKN]  vorgesehen  ist.

Eine  Plandarstellung  dieses  Entwurfes  im Maßstab  1:5000  ist dem  Vertrag  angeschlossen.

Die Gemeinde  verpflichtet  sich,  die Eigentümer  von etwaigen  Änderungen  der  Planung  sofort

zu informieren  und eine  entsprechende  Vertragsänderung  vorzunehmen.

Im Fall der weiteren  Parzellierung  des Grundstückes  durch  den Eigentümer  gelten  die

Bestimmungen  dieses  Vertrages  für  jeden  einzelne,  neu  zu schaffende  Parzelle.

lIl.

Ziel

Ziel  der  im Punkt  lI. angeführten  Widmungsänderung  ist die Umsetzung  der  Maßnahmen  zur

Ortskernbelebung,  Sicherung  der  öffentlichen  Infrastruktur  im Sinne  des in der Präambel

angeführten  Masterplanes  und  Planungsgrundlagen  sowie  die  Bereitstellung  von

Baugrundstücken  zur  Wohnnutzung  im  Sinne  der  Nutzungsart  (Bauland  Kerngebiet

nachhaltige  Bebauung)  zur  Schaffung  von Hauptwohnsitzen.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:ü0

Do  08:00

Fr  08:00
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12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

IV.

Internet:  www.furth.qv.at

Teilungsgebot  und  Bebauungsfrist

1. Die Eigentümer  verpflichten  sich, unmittelbar  nach  Rechtskraft  der Bau(andwidmung

die zur Umsetzung  der  gemeinsamen  Planungen  notwendigen  Grenzänderungen

durchzuführen.  Die  Bestimmungen  dieses  Vertrages  gelten  für  die  unter  l.

angeführten  Grundstücke  sowie  alle  zukünftig  daraus  hervorgehenden  Grundstücke.

2. Die neugeschaffenen  Bauplätze  sind innerhalb  von sieben  Jahren  nach  Rechtskraft

der  Baulandwidmung  (bzw.  Freigabe  der Aufschließungszone)  einer  baulichen

Nutzung  im Sinne  der gemeinsamen  Planungen  sowie  der  festgelegten  Widmung

zuzuführen  und die Bauführungen  abzuschließen.  Im Verkaufsfall  ist den  Käufern  der

Bauplätze  diese  Bauverpflichtung  in verbindlicher  Form durch  Aufnahme  in den

Kaufvertrag  zu übertragen.

V.

Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Baulandqualität

Der Eigentümer  verpflichtet  sich zur Umsetzung  des Projektes  entsprechend  der in der

Präambel  angeführten  Grundlagen  insbesondere  im  Hinblick  auf die Verbesserung  der

Aufenthaltsqualität  im Ortskern  Furth  bei Göttweig.

Überdies  verpflichten  sich die Vertragspartner  im Rahmen  der  notwendigen  Bauführungen

auf  den Artenschutz,  insbesondere  im Hinblick  auf die geschützte  Art der Bienenfresse,

Bedacht  zu nehmen.  Zu diesem  Zweck  soll eine  fach-  und ortskundige  Person,  welche  im

Einvernehmen  von den Vertragspartnern  vor Beginn  der Bauführung  zu bestimmen  ist,

schriftlich  ernannt  werden.

VI.

Die Eigentümer  verpflichten  sich,  den Inhalt  dieses  Vertrages  verbindlich  auch  auf  etwaige

Rechtsnachfolger  bzw.  Berechtigte  der  vertragsgegenständlichen  Grundstücke  zu

übertragen.

VII.

Vertragskosten

Jede  Vertragspartei  trägt  die Ihr  aus  der  Vertragserstellung  erwachsenden  Kosten  selbst.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:ü0  -

Di  09:00  -

18:00-

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:ü0

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

VIII.

Internet:  www.furth.gv.at

Beginn  und  Ende  der  Rechtswirksamkeit

Die Rechtswirksamkeit  dieses  Vertrages  ist bis zur  Rechtskraft  der  im Punkt  ll vorgesehenen

Widmung  aufgeschoben  und endet  -  für jeden  einzelnen  Bauplatz  - mit der Fertigstellung

der  Errichtung  der konsensmäßigen  Gebäude.

IX.

Strafbestimmung

Bei Nichterfüllung  dieses  Vertrages  sind die Eigentümer,  deren  Rechtsnachfolger  bzw. die

Käufer  der Bauplätze  verpflichtet,  unabhängig  vom Eintritt  eines  tatsächlichen  Schadens,  der

Gemeinde  eine nicht  dem richterlichen  Mäßigungsrecht  unterliegende  Konventionalstrafe  in

Höhe  von 30% des Wertes  des jeweiligen  Grundstückes  bzw. Bauplatzes  pro eingetretenen

Verstoß  zu  bezahlen.  Diese Konventionalstrafe  dient insbesondere  zur Abdeckung  des

entstandenen  Schadens,  insbesondere  all jener  Kosten,  die von der Gemeinde  für die

Neuaufschließung  von Bauland  zu tätigen  sind, inklusive  aller  erforderlichen  Projektierungs-

und Planungsarbeiten,  der Kosten  zum Erwerb  von Grundstücken  zur Neuausweisung  von

Bauland.,  sowie  des  durch  die  nicht  Umsetzung  des  Projekts  zu  erwartenden

Einnahmenentfall  an Abgaben  (Steuern  und Gebühren)  und Zuschüssen.

X.

Dieser  Vertrag  bedarf  der Genehmigung  durch  den Gemeinderat  der Gemeinde  Furth bei

Göttweig.

Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den vorliegenden

Vertrag  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

5. Änderung  Flächenwidmungsplan

Sachverhalt:  Die Unterlagen  zur  Abänderung  der  örtlichen  Raumordnung  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  sind gemäß  § 24 Abs.  5 NÖ ROG  2014,  in der

Zeit  von 22. April  2024  bis 03. Juni 2024  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  zur  allgemeinen  Einsicht  aufgelegen.  Die Interessensvertretungen

sowie  betroffenen  Grundstückseigentümer  sowie  die Anrainer  betroffener

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  ü8:00  -

12:00

12:00

19:OC)

i2:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig
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Grundstücke  wurden  gemäß  § 24 Abs.  5 & 6 NÖ ROG  2014  verständigt.  Zusätzlich

wurde  die Kundmachung  über  die Auflage  an der  Amtstafel  und im Internet

veröffentlicht.  Die Ortsbevölkerung  wurde  mittels  Postwurf  informiert.  Nach  Ablauf

der  Einsichtsfrist  wurden  vom  Raumordnungsbüro  Schedlmayer  folgende

Empfehlungen  unter  Berücksichtigung  der  eingelangten  Stellungnahmen

abgegeben:

Parteienverkehrszeiten:  Mo

üi

08:00

og:oo

16:00

08:00

08:00

12:00

12:00

19:00
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Fm äz  Projekt  &gt  em Verkeht",kopt  vor, weR  sowobl  - Sfituzhüu  un Norden  der  Barche

(Sdfflfötföh)  so'tie  dje Situation  üxs SMeti   Kircbe  (aWohabaupxojekt)  behanaeIt  Die  Stelle  des

DürftzurLai-pfahigkait  der  a  Imtet  foIgendeam:aJ!en  (Projektst';and  06J6i2024):

Grundp,&aer  des Verkshrskon:a;pms  ist dia Sptrre  ekr  K;vcktngassa  jur  Kß  im Etrich  i«  Kvcht.  Dies

unfgrbindrldüDurch:ugsvsrkbhrinh'oi-Süd-Richtubw  uun,ggkxdyrtz'oktändig
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nrche»ibgsuchgrbuü  ganutt  mirdmi

»a  Za4)«ahrt ü  mtd[icktn.4bschüt  d«rgchtngasse  - ndsomit  fflgr  &n  historisch*  Erücke  der  Fkdnic  - ist

nur  ßwÄrrmitm'x.'arkdir  grlaubt.  hy Sumnig  düm« dia  z'a5!hrr  mb«n  d«m fjdb'aö  derr Fmch14mig  dw  53

«)bmajkc.he.

Süyd &qmgnerngs,fak  ad  Gntnd  d«  %Bdsgrgn«  Brüte  a'gr Fahrflächs  nicht  mtj4efi.  so sind  gsmäß  RVS

03J4f?  jg vbach Vgrbhr:stä»ka.  Sicb'v«rhgoifssaa  tm«d Str4tnahschnkkutge  gsaipmg'  Auss«taichgn

vorusgba'a.  D'e  Brückg  üb«  die F!adnic  .gmsprieht  4gntnd  dar  dm'gdgymx  ggrmggri  Vkr:stärk«,  .hr

der  flrurb  mrhig  dtv  gwäzsn  Geschs'%M,4,ät  d derr,gsphxntm  Tohnw4edm  V«;,aben  dgr  RVS

03J4]-'.

füad  bdifa  ks  Prqjektes ist  jm Gss«mtb«eieh  d«  Dr%gsst  ü  Vgrgleich  2ffi  Stmus quo von
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ruttrThe  Er  -  che  I
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e Errjz-Baüfaob&aerr:

Es w'ri  ön Ra'ix1*iiohiiöpmü'pg  xd  den St4.abga=cMosaa  Der '%7erh'ag wmd p  öt
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Das  Axffiegen  ad   gete  (dstücken  waüueht  Gegensbaa  des akhaellen  %'iuag;iem.
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  nach

Erwägung  der  Empfehlungen  und  Beurteilungen  des  Raumordnungsbüros

Schedlmayer  (546/2024  vom  17.06.2024),  die  vorgeschlagenen  Empfehlungen  zu

Berücksichtigen  und  die  Änderung  der  örtlichen  Raumordnung

(FlächenwidmungspIan)  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zu beschließen  und

nachfolgende  Verordnung  zu erlassen:
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12:00
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ö!'urth
'l
29912ü23-3ffl

Marktgen'»einde-Furth-berGöthiie0q

'bmv.furth.at'datensdiutjn  H

Der-Gemeirrdersit-hslin-seinerSi'tzurigvam-20'Juni"2024'r»ach  En5rterung  'dereingelsngten  '

Stellur+gnahmen,  afolg«ndejj

V-E-R-0-R-D-N-U-N-G%
beschlossenTf

'ivirda dhs  öföiche-  Rsumordnungsprogramrr»  {FIächenwidmungsipIan:y  in-  den

KatasölgerneinderrAtgen,-Furth,OberFucha,Paltuiid-Steinawegsb=geindert'li

8C1(,Ü/2-0.-  als  Farbdarste[]uri(y  ausgeführt-  und  mit  önem-  Hinwais-  auf  diese-

Verordnung-versehen-ist,4iegtimGemeirideamt'zur'alIgemeirian'Einstchtnahmaauf.

miibm-aufden-AbIaufderzwe:iwöchigerrKundmschurigsfr'stfoIge'nderrTagirrKrsft5

25-Abs  4 ties  NÖLFlaumordnungsgesetzes  2D14,1,JJ;11,  3ii'2J5=jJ3nilitirerr»

TI

Die-ElürgermeiseeröJ

Mag.  GudrurrBarge«ji

(:l't rl ': '- i12 e !:S TI @

S==iiei  vün  !i!a

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

6. Änderung  Bebauungsplan
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12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT 48  3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATu  1628150i

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Die Unterlagen  zur  Abänderung  des  Bebauungsplanes  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  sind  gemäß  § 33 Abs.  1 NÖ ROG  2014,  in der

Zeit  von 22. April  2024  bis 03. Juni  2024  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  zur  allgemeinen  Einsicht  aufgelegen.  Die betroffenen

Grundstückseigentümer  wurden  gemäß  § 33 Abs.  2v NÖ ROG  2014  verständigt.

Zusätzlich  wurde  die Kundmachung  über  die Auflage  an der  Amtstafel  und im

Internet  veröffentlicht.  Die Ortsbevölkerung  wurde  mittels  Postwurf  informiert.  Nach

Ablauf  der  Einsichtsfrist  wurden  vom  Raumordnungsbüro  Schedlmayer  folgende

Empfehlungen  (545/2024  vom  17.06.2024)  unter  Berücksichtigung  der  eingelangten

Stellungnahmen  abgegeben:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:ü0  - 12:00

Di  09:00  - 12:00

16:00  - 19:00

Do  08:00  - 12:00

Fr  08:00  - 12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  1628150i

DVR:  0062898



Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 35'1 1 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

sched1mayeri  yoabirn(»1anuhg

Ganeant  

Madqemeinae  Fuö  bei  Göttweig

OberLa"haße  65

35T1I F

545.'A024

1'i.062024

bpaax@st27g1

,A,BAföJDERUNG  DES  BEBAUUNG8PLA,NES

IL'kH  l«jb}NUk  (UHTH  BEI  QOTnNEla

EMPFEHLUNGEN

ZUR BEHAMDLtJNG  DER SCHRIF[ICHEN  STELLlJNGKAHMEN
ÄNDERUNQE!M

ZUlI  AUFGELEGTEN  !3x1TiMJRF

€ER ABANÜ'ERUNG  [)E8  BEBAUUNG8PL='%.NES

I'I'IIHIPlI  Sisilgh*r  lliiii  Th X l li ;  ill  ll  I!

anmia;aLs

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00

Di  C)9:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

i9:00

12:00

12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

VORBEMERKuNGEN

Dae Uüterbgen  zur Abjng  des Bebautags7bmes der )+.[a4tg   bex Göttweq  I»gen  m der Zeit

VÖ!!!  AJJ4'024  bL'  0306"  (J!4  tJn Gee;k!!lt   f)ll"F AfüTTlf';.;tT'ITliT'Ilaffn 'Iff  ClföF?TltTTfTWn FTffTlrhfü{:lhm#l  Ttlfa

%rnd  der Aniflaget  üüd gesamt 2 S  vütn Fiuther  BmaHerNn  abgegeben wordex

Seitens  aler Nö- T inApiv»öy  Ah#tbug  Bau-  und  Ra'r  vnmae am 1-1.06'(J24   Schtei!en

RU't-BP-N.4jOR3-2O24 ;mf'g  !, 32 Abs. 2 letder  FJ;'  NO Rauanordmmaesetz  20}4 i?iwi? Srpii1iin4'qhmp

ahgeHeben  Döe  beuaiabt  Bedemken ccIk  dev rw»qptmn'iRv4pai d!w gephnten Fegen  t.fö

Bebaumpphnes  m  Bersch  des  Drbe

UrPuzj!4JwiirrTmnmich'tffiti-,rhffffTyhpnSöTIiiiiiabwmhph»iiAu1*  wipa;uaufgderVorbeig

bw.  aueh  dex bh  eeri  zu b  s  ui  zs  ü  Fomi  ewr  Empf  an dea

Geüieuiderit

Unk  Punkf  2 mrd  du  StsJ:e  das s.Niö  T zwTpvpfü'iwz  'hpTit

U  Pkt  3 wet&m  aia öffenthch  aufgelegenm  j%iagti  mch   theh  attfgeBustak  'mA

ßmpfungen  aü   Gemeut  gepbea.  sodass  m*«  &a&tmig  der  Sen  sn  yechtmfü3iger

Rip"rhkaiai  niaü'nAp  kiiim»  tvtn

x.

Texti'orhHe  Vero%

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

i6:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

12:0ü  iBAN:  AT  48  3239  7000  0190  0083

19:00  BIC:RLNWATWWKRE

12:00  ulD  NR.  ATU  16281501

12:00

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

1  DIE  STELLUN  IM BNZELNEN

Ifd.  Nr.  I FT. Damela  und  Hr  Äliel  k!aht

Das Aegen  :auf  dan g»te  hueken  wxzuehf  Gegeu,ddes  akhiealen  BehauungspIau-!'erbJx

[fd.  Nr.  2 Hr  MichaeI  AWat

b*tföa  E%r,elIe  Nr  1t)74,  KG  P;alt

Empfaebluag:

l  STELLuNGHJWEDE8AWTESDERPK»lj!?[)E9REGERUNO

Dxese Bedeüken  'hetreffen  pnan5  F»Tpi7imppn  iiw-,ffirbtJiirPi'

0 Baufl  gaf  far  ane O'bergesch!e  außer  Erdgesehofl

ßnpfehluxg:

Parteienverkehrszeiten:  Mo
Di

Do
Fr

08 :00
09 :00
16:00
08:00
ü8:00

i2:ü0
12:ü0
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0ü83
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU  i6281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Abhrldwvg  j  jizrivks-J)arfg.[;ai.g

'r -- -"-'  - - -7- Y '

I BKN»'
i__._,, la_%'-%."

-.I

1 ( If.

.- = 'A-J
:V

-,  - I g ' F

I :gg  - : i

j!%if   astkchen  S  t3es Baunamdes  rhra öfFentTiche  Verkehtzfläche  dez Kjrchea,'z:a  ms Dzr.e  hegt  xd

EWjehtuq  zufüsigei  ELim  kaüa  '!ami  Der  kleaa.'tmögkehe  Äfinde.$bstahd  der  hm

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr  08:00

12:00
12:00
19:00
i2:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898
IBAN:  AT 48 3239  7000  fü  90 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU i8281501
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3514 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Anu«dung  der 3Oo-'!prxenkung  un Suuxe des R4 4 7d!  3 NO B'0 21D14 b  eine uu&aade  Bfüdihmg

xusgeseNo:isen

BAlN ?A3J

# RecMswet  tföchwet  H6hii

#
v  Emgaöe  Tipp

Auf  ier stemi  vmd westniehen Seite das Bezugstuve.ms  prud  @aßteiLi   4  wodi  es .cu keinen

d  auf  dex Seifö zmn Gst. !U8 kn;x abgesenkt  gegenüher  dem [Trg'ea'4  was emdemg  kam

Vera'dalg  Efxr a;u Gst. S5S hitich   iusreicbe  Beliehtung  zuIiger  Hauptfauster  tbrsteut

ramac it  bg  m  erwjhnen,  bss  am G  ks  Bezugveaus  votn  2I35  müA  ist e  L2 Meter  hoha

Eebaiumg  sng Baukörpi  kmnan  anf  ein absolutes  Nmau  vom -'-'5j  müA.  Das aaicht  ettva r3ma

eiu  an  Cgre  Zusitzlieh  geItau  föe Bungü  von  huderen  B;a   Bauhnd-

Katugebiet,  womch  ütwed«  Abstanü  ZW  e ahnehui   smd  odkg ü  Fa!lle von emer

BebautnaH &s hmtereaBauw  &e Bebehtung aer Hauptfenster üb«EiHengnuid  szai  tst  -  vdL  5 51

Abs.  4 NÖ  BO  !0'u4

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -
Di 09:ü0  -

16:00  -
Do  08:00  -
Fr  08:00  -

12:00
12:00
19:00
i2:00
i2:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT 48 3239  7ü00  0190  0083
BIC: RLNWATWWKRE
ulD  NR. ATU  162815fü

DVR:  0062898

Seite  27  von  60



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

tjllN  1it)4

l  QtcAlli  Hoch  Hdhe

?  Eingabe  Tipp

T'q  'n»++t'rirhüt.rhhrahpm  Gmh  BDL-N-fl4A.ÜÜ«-2ö24  vam  ia4ü6'aN  smd kamae an  des

iii%Tp  Rp'hantmyqhnpifflps  nohveg.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:0ü  - 12:üO  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898

Di 09:00  - 12:00  IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

16:00  - 19:0ü  BIC:RLNWATWWKRE

Do 08:00  - 12:00  UID  NR. ATU  16281501

Fr  08:00  - 12:00  Seite28von60



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3514  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

3  AUFLj8'nJf4GDERÄNOERUNGSPUNKTEUNüEW'FEHlUNG

E!ebau4Jx:

4ndtrung=pnukt  l:

Bezebbtsv.  in  aihgeföderter  Form  -  gemfiJi  Empfehlumg

I&hoffa,  nmen  mit  aluifgen  y  zu  haben

verbleiThe

umjt fra'uu&cben(en

Gregor  FafWbgger,  BSe.

8u-ro  Amstetteri

A-33CX)  Arde!tten,  Ardaggersfmße  83

Te):  +43  7472  26333

g'regorfaffeIbergerSraumordnungat

5ched1rniayer  RaurriplanungZT  GrribH

a-ssaz  toosdoW,  parkstrai3e  s

vssv's riomnrrktnn(r  qj

Tel: +-t3 2?54 58ü3

Parteienverkehrs;

L)i U!J:UU

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

1 2:U0

i9:00

12:ü0

12:00

IBAN:  AI  4B 3239  70UO U1!:)U 00B3

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3!51 ü Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

ANHANG:

Marktgemeinde:  Furth  hei  Göttsve4g

Polit Bezvrk  (Tatu$

Land-  Niecn

..  üadi  ErWenq  der

V  E R  O R  D N U N G

!y, I  ß) 34des NÖ Prgsgesetzes  X)f4,  LGBL Nr  3.i'3!)15 i  d  g F., wmrl *rF«phavm5"4y1prn

Jei  &Luii  riu[+ei  Gö[tiiieQg  pLch  Güx &a  Ka(ablia[geuaefüi&  [ui  fü  aLigeäü

dm !'!hmtnm5"tpflpa. T GRL coa.l'u-o idgF, ds Netefluüg  aus4   mit emiemHinmeis ad

diese Verordamg'üw  ist, lie@ .i'n ('mpfinrflpam vn« a0Tpinpn  Rnüri«nhhmp mif

§l  "iii?iffinaiq?yili'uiiiiininri;,pni

(l)  Diese !'erord3  1ffip9 ;üu ("p0ndpant  mr aThTpn»  FmqirThtmawtnpi ai

(2) Diese Veror%  d rm& ührer FuniAnn*rhwiz mif 4pm aaf den Ahlauf der zweiwödigea

K'tiwb'rn;<rbm;d  fr%prnrfptn TTh!, it«'iarni

Fuö.;mi

T)ip  Fför:"+ffln

Hp'dtla  anu-

%n«rwnm  irn-

Parteienverkehrs;

16:00  - 19:ü0

Do  08:00  - 12:00

Fr  08:00  - 12:00

BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 162815C11
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 351 'i Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,  nach

Erwägung  der  Empfehlungen  des  Raumordnungsbüro  Schedlmayer  die

vorgeschlagenen  Änderungen  vollinhaltlich  zu berücksichtigen,  die Abänderung  des

Bebauungsplanes  zu beschließen  und nachfolgende  Verordnung  zu erlassen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:ü0
Di 09:00

16:00
Do  08:0ü
Fr  08:ü0

12:00
i2:00
i9:00
12:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT 48 3239  7000  0190  0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU i6281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 351 ü Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

;U!urthi:==ia=
igrü:s-aia

Marktgemeiiiide-Furtti-beiGättiv'ejgj  (1

yiwiv.furth.ati'datensdiutzjb

eiiigeIa.ngken-Ste0lungnshmerrfo%)ende'

V-E-R-0-R-D-N-U-N-(4

KsitasitraIgemeinden-Furth,Palt-uridSteinaweg-abgeändert5

§a1b-iGmäßJ-34-desNe)Raumordnungsgesetzes2ü14,lJ;i4lr.-3j2015i.  dg.F.,

werderr  die'  textlichen-  Babauungsvorschriföen-  des  Bebauungsplanes,  die- in- der

Vemrdnung'  vorn  1112.2C123'  angeführt'  sirid,  für  derr  gesamterr  Geltungsbereictr

falgendermaßen  aJeändert%

Bebauungsplsries-  iiiorii-  11.122023  hirsicht+ictr  dg  Darstellung'  folgenörmaßerr

abgeänderlund1auten(Änderungen  Kursiv):'ll

§a4-J)ie  P}andatstafiung-  des- Bebauungsplanesi.'  dm gemjiß  §' 5- Abs.  (3)' der

Verürdnungüber  dieAutfühnirigdes-BebauungspIanes,'lJaE!2ü0/1  -O' -ab

NeudarsteIturigausgeführt-undmiteinmHinweis-siuf-diese1/erordnung299/2(:l23-

31 verseherrist.4ieglimGemeindeamtzuraltgemeinerrEinsmhtnahrrbe-suf.'{

Dö  BebauungsvorscMften'  irri' §'r  nsch'  der  1/«omnung  über  die  Änderung  des

Bebauurigsplsres  vom  1t12.2023  hinsichffliütr  der  Schhssabgeimmungerr

fülgendermaßerrabqeändertundiauten-(Anderingen'Kursiiii):jj

5'5 -4  Sdilussbeüimmungen'JI

(1) Diese- Vercrdnung  29E'2023-31'  liegt' im Gemeindeamt  zur  al%lemeinerr

Ejnsich'lauf.'[

(2) Diese-  !'erordnungr  29-V2023-31   wim-  riaö-  ihnr  Kuridmgchung'  m.it- dem'  auf'

derr  Ablauf  der  zweiwtch%)en  Kundmarjiungsfrisit-  folgenden'  Tag

richtswirk;am.'l(

Dm  g«simterr  Bebsuungsivorschriften-werderrnurr  in  derr  %  2,3,4,und  5sirtgefi1hrt

u nd-lauten-somit:'l}

pxfnrririvarsahrzx»ibai  'i  )jos

2 üü.

l'tl  ü[l-

2j1[1  -

') O(l=

(i')l'l  iöl'l'l:)ütian,

lJ  I L' ThtR a.% ?1l  a I €:  B I !iü  i IZ
S=ite  ! ircri  3na

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898

Di  09:ü0  - 12:0ü  IBAN:  AT  48 3239  70ü0  0"190 0083

16:00  - 19:00  BIC:RLNWATWWKRE

Do  08:00  - 12:00  UID NR. ATU 16281501

Fr  08:00  - 12:00  Seite32von60



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 351 ü Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

'2-»  Bestiriimun4en-fürGara4en-undAbstsiIlpl;itze:'li

t%,

IITI"I  n iTl. 'Aalr a'l I I al l"-.i  r i "  "  If

(1 )-4  Für  Bauland-KemgebFet  gi)t:  Elei- Tileu-  ader  Zubau  vorr  'J!'ohngebäuderr  bzw.  bei

SchaffungzusätzIichefüdot»neiriheiierroderAbärideirung  bestehenderWohreinheiten

in- bes[ehenden-  Wohngebäuderi  Lii  folgende  !Jindestanzshh  arr  Stellplätzerr  pro

Wohrieinheit-zu  schaffen5

!I/ohnung-mrt'Wohnnutzfl.iche%5 €)m'  -ii  I Stel(p!stzl'ljohnu'ngjiI Stel(p!stzl'ljohnu'ngji

L3  StelIplätzelWohnung'{

1,6  SltIIpläbeffiohnungjl

1,8  SleIIpIätze,lWohnung'JI

nächsthöhen'-gar»zeZahteufzurunderi.  Il

bei  Schaffung  zu=5tz1icher  Wohneinh=iterr  in- bisitehermen-  Wohngebäuderi-  sind

Gegebenhe0terrzuIassen   =dmSteIIplatflächen-iii:»rrderäffent{ichen"/erkehrsflädiezu'

ofFenen-undgekuppeIterrBebauungsvi'ei;a'rnindestensircejnemAbstanö  'von'5-Metem

zurStraßenffuchfünre'zu-errichten,wüteiderMnndestabstand  vorr5-Metem  nur'fürjerie

Gebäudeseiten'  glt.'welche-  zun»indegt  eirie-  Öfnung  hir  die  Einfahrl  von'Fshrzeugen

aufzi'eisen-  EntIang'derStysßenfluchtIinie-ishtourder  Garageneinfahrt  eOne- Einfriedurig-

unzuljäss%),  ausgenarnmetvbetErrichturig'einerautümitis.chen?orerfhiungsian)age.  Ij

!)a3-*  Bestirnmunigen-h'rdie-erha.Itenswürdigen-Attortgebiete:jJ

(1 )-+l'rr  derr  erhaIten+'ivürdigerr  Aföofögebie0err  st-  zum-  Zweck-  der  0'rtsbilderha(turig  uind

0rtsbiIdgesta['bur+g'  das-  besitehende  GessmterscheinungsbiId-  der  einzelnen'  Straflerr

Elemente  (srchiektonische  Fürmen,  Materislien1  sind-  irr ihr*r  über{ieferterr  Fornv

m%liehst  zt.r erha+ten.  Veränderung:en  und- Emeuerungen  sin=d dabei-  nur  danrr
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Shuktur-entspradherrurid-wesentlidie-EIementewie  Gruridriii.  Mateül.'  Gliederung.'

Dschform,  etc.  -dem  erha!terisiiierkenBestand  angeglidien  -verden.'ß

I
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ausgefuhrt  und-  mit  einem  Hinweisi  siuF diese-  Verordnu.ng-  20G)/2ü23-)OC'  verseherrist,  

IiegtimGemeinösmtzurs%emetnenE:s0chtriahmeauf.'iJ

§"5-*  SchIussbestimmunger$

(1 )-li  Diese-Verordnurhg29912023-31-Iiegt#n-Gemeindeamt'zuralIgemeinehEinsicht-suf5

(2}-»  Diese-Verordnung-299/2D23-3J-wird-nactrihrerKundmactnung-rr»it-dem'aufderrAbIauF
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abgenmerrarr4
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Dm'BürgermeisterirW

M ag.-GudrunEierger$

["{  R öC";!?a-4j3

S'lfe  3 V":n  3A1

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

7.  Grundsatzbeschluss  Schutzzonenkonzept
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Sachverhalt:  Im Vorfeld  der  letzten  Gemeinderatssitzung  wurde  das

Schutzzonenkonzept,  welches  durch  Regelungen  im Bebauungsplan  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  umgesetzt  werden  soll,  vorgestellt.

Nunmehr  wurde  auf  Basis  dieses  Konzeptes  ein Verordnungsentwurf  erstellt.

309/2017-20
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

www.furth.at/datenschutz/

Der  Gemeinderat  beschließt  in seiner  Sitzung  vom  TT.MM.2024  nach  Erörterung  der

eingelangten  Stellungnahmen,  folgende

VERORDNUNG
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Gemäß  § 34 des NÖ Raumordnungsgesetz  2014,  LGBl.Nr.  3/201  5i.d.g.F.  wird  der

Bebauungsplan  für  die Katastralgemeinden  Furth,  Palt,  Oberfucha,  Aigen  und Steinaweg

überarbeitet  und um Bestimmungen  insbesondere  hinsichtlich  der,,Zonen  zum  Erhalt  des

baukulturellen  Erbes"  (kurz:,,Schutzzonen")  ergänzt.

§2

Planliche  Darstellung

Die Festlegungen  der  Einzelheiten  der  Bebauung  und  Aufschließung  ist dieser  Verordnung

und der  von der  Schedlmayer  Raumplanung  ZT GmbH  erstellten  mit den  Plannummern

2768/BP.69/2,  2768/BP.70/1  , 2768/BP.70/2,  2768/BP.79/1  , 2768/BP.78/4,  2768/BP.1  4/2,

2768/BP.1  4/3:

2768/BP.69/4",  2768/BP.70/3",  2768/BP.70/4",  2768/BP.77/2",  2768/BP.78/1",

2768/BP.78/2"

2768/BP.1  4/1"

aus  27 Blättern  bestehenden  und mit  einem  Hinweis  auf  diese  Verordnung  versehenen

Plandarstellung  zu entnehmen.

Auf  den mit  " gekennzeichneten  Planblättern  befinden  sich  Schutzzonen  der  Kategorien  I bis

IV.

§3

Bebauungsbestimmungen

(1)  Teilung  und  Aufschließung  von  Bauplätzen

2.

Das  Ausmaß  neu  geschaffener  Bauplätze  in offener  und  gekuppelter

Bebauungsweise  muss  im Wohnbauland  mindestens  450m2  betragen.

Bei  geschlossener  Bebauungsweise  ist eine  Mindestgröße  von  350m2  erforderlich.

(2)  Garagen  und  Abstellplätze

1. Für  Bauland-Kerngebiet  gilt: Bei Neu-  oder  Zubau  von  Wohngebäuden  bzw. bei

Schaffung  zusätzlicher  Wohneinheiten  oder  Abänderung  bestehender  Wohneinheiten

in bestehenden  Wohngebäuden  ist folgende  Mindestanzahl  an Stellplätzen  pro

Wohneinheit  zu schaffen:

Wohnung  mit  Wohnnutzfläche  < 50 m2

Wohnung  mit  Wohnnutzfläche  50 bis < 70 m2

1 Stellplatz/Wohnung

1,3  Stellplätze/Wohnung
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Wohnung  mit  Wohnnutzfläche  70 bis < 90 m2

Wohnung  mit  Wohnnutzfläche  > 90 m2

Internet:  www.furth.gv.at

1,6  Stellplätze/Wohnung

i8  Stellplätze/Wohnung

Die erforderliche  Gesamt-MindeststelIpIatzzahl  auf  einem  Bauplatz  ist stets  auf  die

nächst  höhere  ganze  Zahl  aufzurunden.

Für  alle  übrigen  Widmungsarten  gilt: Bei Neu-  oder  Zubau  von  Wohngebäuden  bzw.

bei Schaffung  zusätzlicher  Wohneinheiten  in bestehenden  Wohngebäuden  sind

mindestens  2 Stellplätze  pro neuer  Wohneinheit  zu schaffen.  Überdies  ist bei

Wohngebäuden  oder  Wohnhausanlagen  für  jede  4. Wohneinheit  pro Grundstück

mindestens  ein zusätzlicher  Stellplatz  für  Besucher  zu errichten.

Ab 6 KFZ-Stellplätze  pro Grundstück  im Bauland  sind  -  wenn  es die örtlichen

Gegebenheiten  zulassen  -  die  Stellplatzflächen  von der  öffentlichen  Verkehrsfläche

zu trennen  und es hat  eine  gesammelte  Zu-  und  Abfahrt  zu erfolgen.

Garagen  sind  in der  offenen  und gekuppelten  Bebauungsweise  mindestens  in einem

Abstand  von  5 Metern  zur  Straßenfluchtlinie  zu errichten,  wobei  der  Mindestabstand

von  5 Metern  nur  für  jene  Gebäudeseiten  gilt, welche  zumindest  eine  Öffnung  für  die

Einfahrt  von Fahrzeugen  aufweisen.  Die Errichtung  im vorderen  Bauwich  ist jedenfalls

unzulässig.  Entlang  der  Straßenfluchtlinie  ist vor  der  Garageneinfahrt  eine

Einfriedung  unzulässig,  ausgenommen  bei Errichtung  einer  automatischen

Toröffnungsanlage.

(3)  Versickerung

1.  Bei  Neu-,  und  Zubau  sowie  bei  umfangreichen  Renovierungen  (gem.  § 4 Z. 12a  NÖ

BO  2014)  von  Wohngebäuden  mit  j oder2  Wohnungen  gilt:

Niederschlagswässer  von  versiegelten  Flächen  sind  abhängig  von  er

Versickerungsfähigkeit  des  Bodens  auf  Eigengrund  zu versickern  oder  in den  Kanal

abzuleiten.  Bei  der  Versickerung  oder  Ableitung  gelten  fo1gende  Bestimmungen:

- kf-Wert  über  5"j0'-5:  Versickerung  ohne  Überlauf  in den  öffentlichen  Kanal

- kf-Wert  zwischen  5"70'-5  und  1 "10A-5:  V: Versickerung  mit  Überlauf  in den

öffentlichen  Kanal

- kf-Wert  unter  1 "1  0'-5:  keine  Versickerung  möglich.  Ein1eitung  in den  öffentlichen

Kanal

Ist  eine  Versickerung  aufgrund  des  hohen  Grundwasser-  oder  Hangwasserhorizontes

nicht  möglich,  ist  unabhängig  von  der  Sickerfähigkeit  des  Untergrundes,  die

Einleitung  in den  öffentlichen  Kanal  unter  bestmöglicher  Ausnutzung  der  technisch

möglichen  und  wirtschaftlich  vertretbaren  Maßnahmen  zur  Reduzierung  der

Einleitmenge  (z.B. Retention)  in den  öffentlichen  Kanal  zulässig.
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Hinweis:  Die Sickerfähigkeit  des  Untergrundes  sowie  die Einleitmengen  in die

Kanalanlage  sind  im Verfahren  nach  der  NÖ  BO  2014  durch  entsprechende

Berechnungen  und  Gutachten  (Sickergutachten  und  Sickerversuche)  nachzuweisen

und  der  örtliche  Grund-  bzw.  Hangwasserspiegel  (§19  Abs.  3 NÖ  BO  2014)  ist

anzugeben.

Bei  Neu-  und  Zubau  sowie  bei  umfangreichen  Renovierungen  (gem.  § 4 Z. 12a  NÖ

BO  2014)  von Wohnhausanlagen,  Wohngebäuden  mit  mehr  als  2 Wohnungen  sowie

Betriebsgebäuden  oder  IandwirtschaftIichen  Betriebsgebäuden  gilt, dass

Niederschlagswässer  bei  ausreichender  Versickerungsfähigkeit  des  Bodens  (kf-Wert

über  1 +1 0'-5)  aur  Eigengrund  zu versickern  sind,  andernfalls  sind  diese  mittels

Retentionsbecken,  Staukanal  oder  andere  technisch  gleichwertige  Lösungen

rückzuhalten.  Dabei  ist  die Drosselung  in Abhängigkeit  der  Leistungsfähigkeit  der

öffentlichen  Kanalanlage  festzulegen.

Hinweis:  Die Sickerfähigkeit  des  Untergrundes,  die Drosselung  sowie  die

Einleitmengen  in die Kanalanlage  sind  im Verfahren  nach  der  NÖ  BO  2014  durch

entsprechende  Berechnungen  und  Gutachten  (Sickergutachten  und  Sickerversuche)

nachzuweisen.

Bei  Neu-,  und  Zubau  sowie  bei  umfangreichen  Renovierungen  (gem.  § 4 Z. 12a  NÖ

BO  2014)  von  Zufahrten  und  nicht  überdachte  Stellp1ätze  sind  diese

versickerungsoffen  herzustellen.  Als  nicht  versickerungsoffen  im Sinne  dieser

Verordnung  ge1ten  Oberflächen,  die einen  Abflussbeiwert  höher  als  0, 8 (z.B. Asphalt,

Beton,  Pflasterungen  mit  versiege1ten  Fugen,  etc.)  aufweisen.

Im Bereich  einer  betrieblichen  bzw. IandwirtschaftIichen  Nutzung  dürfen  abweichend

davon  die Zu-  und Abfahrten  auch  versiegelt,  somit  mit  einem  Abflussbeiwert  von

über  o,s, hergestellt,  erweitert  und erhalten  werden.  Die dadurch  auf  betrieblichen

genutzten  Zu-  und Abfahrten  anfallenden  Regenwässer  müssen  auf  Eigengrund

versichert  werden.  Sollte  eine  Versickerung  aufgrund  der  Untergrundbeschaffenheit

(kf-Wert  unter  1+10A-5)  nicht  möglich  sein,  darf  die Einleitmenge  in die öffentliche

Kanalanlage  dadurch  jedenfalls  nicht  erhöht  werden  (Retentionsverpflichtung).

Hinweis:  Die  Sickerfähigkeit  des  Untergrundes  sowie  die Einleitmengen  in die

Kana1anlage  sind  im Verfahren  nach  derNÖ  BO  2014  durch  entsprechende

Berechnungen  und  Gutachten  (Sickergutachten  und  Sickerversuche)  nachzuweisen.

(4)  Anordnung  von  Hauptgebäuden  auf  Fahnenbauplätzen

1. Im Bereich  von Fahnenbauplätzen  entfällt  die  Anbauverpflichtung  an die vordere

Baufluchtlinie  bzw.  an die Straßenfluchtljnie.
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(5)  Anordnung,  Gestaltung  und  Verbot  von  Nebengebäuden  und  Anlagen,  deren

Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht

Für  Nebengebäude  und  Anlagen,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,  gilt.

/m Bauland  sind  auf  mit  Hauptgebäuden  bebauten  Grundstücken  in der  Summe

maxima1  3 bewilligungs-,  anzeige-  bzw.  meldepflichtige  Nebengebäude  oder  Anjagen,

deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,  pro  Hauptgebäude  zulässig.

Sind  am  Grundstück  bereits  in der  Summe  mehr  a/s 3 bewilligte  Nebengebäude  oder

Anlagen,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,  pro  Hauptgebäude

bestehend,  dann  dürfen  diese  erhalten  oder  umgebaut  werden.  Bei  Abbruch  eines

Nebengebäudes  oder  einer  Anlage  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,

darf  diese/s  nicht  durch  einen  Neubau  ersetzt  werden,  wenn  damit  die  maximal

zulässige  Anzah1  in der  Summe  überschritten  wird.

Auf  unbebauten  Grundstücken  im Bauland  bzw.  Grundstücke  im Bauland  auf  denen

kein  Hauptgebäude  besteht  bzw.  im  Zusammenhang  mit  der  Errichtung  des

Nebengebäudes  oderAnlage,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht  errichtet

wird,  ist  die  Errichtung  von  bewilligungs-,  anzeige-  oder  me1depflichtigen

Nebengebäuden  oderAnjagen,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,  nicht

zulässig.

Ausgenommen  von  den  Bestimmungen  nach  Abs.  j sind  jene  Nebengebäude  und

Anlagen,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht,  welche  im Sinne  des  § 20

Abs.  2Ziff  la  NÖ ROG  2014  für  die  Ausübung  der  Land-  und  Forstwirtschaft  sowie

deren  Nebengewerbe  nach  der  Gewerbeordnung  1994  und  für  die  Ausübung  eines

Gewerbes  im Sinne  der  Gewerbeordnung  1994  erforderlich  sind.

Für  Reihenhäuser  und  Wohnhausanlagen  mit  einer  Dimension  von  zumindest  3

Wohnungen  pro  Grundstück  gilt  Abs.  1 unter  der  Maßgabe,  dass

- pro  Wohnung  mit  zugeordneter  Gartenfläche:

Sin  in der  Summe  maxima1  3 bewilligungs-,  anzeige-  bzw.  meldepflichtige

Nebengebäude  und  Anlagen,  deren  Verwendung  der  von  Gebäuden  gleicht  zulässig.

- pro  Wohnung  ohne  zugeordneter  Gartenfläche:

sind  je  zugeordnetem  Pfiichtstellplatz  in der  Summe  maximal  1 bewilligungs-,

anzeige-  bzw.  meldepflichtige  Nebengebäude  und  Anlagen,  deren  Verwendung  der

von  Gebäuden  gleicht  zur  Überdachung  des  Stellplatzes  zulässig  ist.

Ortsbild

An  Außenwänden,  Dächern,  Dachaufbauten  und  Einfriedungen  ist  die  Errichtung  von

Plakatwänden  sowie  die  Aufstellung  und  Anbringung  von  Werbeaufschriften  verboten.

Betriebsaufschriffen,  Gewerbeschi1der  und  Werbeeinrichtungen  sind  im Bereich  der

Erdgeschoßzone  der  jeweiligen  Anlage  für  den  dort  ansässigen  Betrieb  -  jedoch

ausschließlich  auf  die  Bestandsdauer  dieses  Betriebes  -  zulässig.  Nach  Auflösung

des  jeweiligen  Betriebes  sind  die  Werbeanlagen  zu  entfernen.

Plakatierungs-  und  sonstige  Werbeflächen  sind  unzulässig.  Ausnahmen  hiervon

können  bei  Baustellenumschließungen  während  der  Bautätigkeit,  auf  Litfaßsäulen,
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bei  Wartehäuschen  und  an Teleronzellen  -  soweit  öffentliches  Interesse  vortiegt  -

und  in den  Widmungen  Bauland-Betriebsgebiet  und  Grünland-Sportanlage  gewährt

werden.  Zeitlich  begrenzte  Werbungen  (z. B. für  Vereine,  Veranstaltungen)  sind  nur

auf  den  hierfür  genehmigten  Flächen  zulässig.

Die  Aufstellung  von  Waggons,  Kraftfahrzeugaufbauten,  Mobilheimen  oder

Wohnwagen  und  dgl. ist  nur  auf  dafür  behördlich  genehmigten  Abste1lp1ätzen

gestattet.

Windkraftanlagen  dürfen  auf  Bauwerken  nicht  errichtet  werden.

Bildstöcke,  Lichtsäulen,  Gedenktafeln,  Kleinplastiken,  Kriegerdenkmä1er,  historische

Brücken,  Brunnen  bzw.  Brunnenanlagen,  Gerinne  etc.,  die  dem  Ort  ein

charakteristisches  Gepräge  verleihen,  sind  zu  erhalten.

(7)  Einfriedung  im  Bauland

Die  Einfriedung  gegenüber  öffentlichen  Verkehrsflächen  und  Parks  darf  eine

Gesamthöhe  w»n j,  50m  vom  genehmigten  Geländeniveau  nicht  überschreiten.  Eine

Socke1gesamthöhe  bis  max.  50  cm  ist  gestattet.

Eine  neue  Einfriedung  in einem  bereits  zum  Großteil  bebauten  Gebiet  hat  sich

bezüglich  Sockel-  und  Gesamttu:5he  jenem  im  Bezugsbereich  anzupassen.

(1)  Präambel:

§ 4.

Schutzzonen

Die  Wachau  und  damit  die  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  als Teil  dieser  Region  -

mit  Lage  in der  Kernzone  (Stift  Göttweig)  und  der  Pufferzone  - stellt  eine

bedeutungsvolle  Kulturlandschaft  dar,  die  von  der  UNESCO  mit  dem  Status

,,Welterbe"  ausgezeichnet  wurde.  Sie  hat  bis  dato  ihre  Integrität  und  Authentizität

gegenüber  zeitgenössischen  Veränderungen  überwiegend  bewahrt.  Diese

österreichweit  einmalige  historische  Kulturlandschaft  zeichnen  besonders  ihre

typischen  Ortsstrukturen,  ihre  Bautradition  und  der  damit  einhergehende

Detailreichtum  aus.

Ziel  dieser  Bebauunqsrichtlinie  ist  es:

der  traditionellen  Bauku1tur  eine  respektvo11e  Werthaltung  entgegenzubringen,

die  historisch  gewachsenen  Orte  in ihrem  Erscheinungsbild  angemessen  und

sensibel  weiterzuentwickeln,

den  Reichtum  an Bautypen  mit  seinen  unterschiedlichen  Erfordernissen  zu  erhalten

sowie  die  überlieferten  historischen  Baudetails  zu  bewahren  und  sensibel
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weiterzuentwickeln,

Internet:  www.furth.gv.at

wesentliche  ortstypische  Sichtachsen  und  Blickbezüge  weiterhin  zu gewährleisten.

Die gegenständliche  Verordnung  soll  helfen  die überlieferten  Strukturen  sensibel

weiter  zu entwicke1n  und  die kulturelle  Bautradition  der  Region  wieder  in Erinnerung

zu rufen  -  ein Leben  in und  mit  der  historischen  Kulturlandschaft  für  die Zukunft

möglich  zu machen.

(2)  Schutzzonenkategorien:

Folgende  Schutzzonenkategorien  sind  ausgewiesen:

Kategorie  / - denkmalgeschützt

Kategorie  // - erhaltenswert

Kategorie  ///  - ortsbildprägend

Kategorie  IV  - sonstige  Objekte  und  Bereiche  der  Schutzzonen

Kategorie  V - Schutzzonen  im Grünland,  mit  besonderer  Relevanz  auf  Sichtachsen

und  sensible  wachautypische  Landschafis-  und  Weinbauzonen

Hinweis:

Im Geltungsbereich  der  Kategorie  / ist  für  sämtliche  bauliche  Maßnahmen  eine

denkmalbehördliche  Bewilligung,  unabhängig  vom baurechtlichen  Verfahren,

einzuholen.

Teile  des  Gebietes  der  Marktgemeinde  Furth  bei  (3öttweig  sind  im Bebauungsplan  in

verschiedene  Schutzzonen  (Kategorielbis  V) untertei1t  und  damit  ausgewiesen.  In

jenen  Teilen  des Gemeindegebietes,  die im Bebauungsplan  als,,Schutzzone"  (=  Zone

zum  Erhalt  des  baukulturellen  Erbes)  ausgewiesen  sind, haben  sich  Neu-,  Zu-  und

Umbauten  hinsichtlich  Bebauungsstruktur,  Vo1umen  und  Proportionen  der  Baukörper,

Dachform  und  Fassadengestaltung  in die Charakteristik  des Ortsbi1des  und  des

Objekts  einzufügen.

Es gelten  ergänzend  bzw.  abweichend  zu  den  Bebauungsbestimmungen  des  §

3 Abs.  (1) -  (5) nachstehende  Festlegungen.

(3)  Allgemeine  Vorschriften  für  Schutzzonen

Für  alle von allgemein  zugänglichen  Orten  einsehbare  Vorhaben  gemäß  der  §§ 14

und'75  NÖ-Bauordnung  in der  gültigen  Fassung  gelten  in den ausgewiesenen

Schutzzonen  nachstehende  Bestimmungen.

Baukörper

Wesentliche  Merkmale  des  Baukörpers  wie Struktur,  Kubatur  und  Proportion  sind  zu

erhalten  bzw. bei  Neu-  und  Zubauten  vom umgebenden  Bestand  her  abzuleiten.
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Die Errichtung  hochgezogener  Ke1lergeschoße  ist  nur  zulässig,  wenn  dies  aus  dem

angrenzenden,  historisch  gewachsenen  Baubestand  ableitbar  bzw. auf  Grund  der

Topografie  zwingend  erforderlich  ist.

Für  die Schutzzonenkateqorien  lund  // sowie  die zu erhaltenden  Teile der

Schutzzonenkateqorie  /// qilt  ferner:

Künst1erisch  bzw. bauhistorisch  wertvolle  Bauteile  wie Erker,  Arkadenhöfe,  Höfe,

Laubengänge,  Treppenanlagen,  Kamine,  Rauchküchen,  Wehreinrichtungen  bzw.

Wehran1agen,  etc. sind  zu erhalten.

Dächer

Geschlossene  historische  Dachlandschaften  sind  grundsätzlich  in ihrem

Erscheinungsbild  zu erhalten.

Neigung,  Form  und  Höhe  von Dächern  sind  an die das Ortsbild  prägende,  überlieferte

Dach1andschaft  (Neigungen,  Formen,  Firstausrichtungen,  Traufen)  anzupassen.

Bestehende  Dachwerke  sind  in den Schutzzonenkategorienlbis  /// nach  Möglichkeit

zu erha1ten.

Dachflächen  sind  mit  Dachziegel,  Schindeln  bzw. Materialien,  die der  ortsüblichen,

historischen  Bautradition  entsprechen,  einzudecken.  Abweichende

Deckungsmaterialien  sind  nur  dann  zulässig,  wenn  sie sich  eindeutig  aus  dem

bauhistorischen  Kontext  ergeben.

Für  die Schutzzonenkateqorienlund  // sowie  für  die zu erhaltenden  Teile  der

Schutzzonenkateqorie  /// qilt ferner:

Dachauf-  und  -einbauten  (DachfIächenfenster,  Fixverg1asungen,  Gaupen,

Dachterrassen,  technjsche  Einbauten  etc.) sind  nur  in so1cher  Art, Anzahl,  Lage  und

Größe  zulässig,  a1s dass  weder  das Gesamtbi1d  des Objekts,  die Form  des  Daches

noch  das  Erscheinungsbild  der  Dachlandschaft  negativ  beeinflusst  wird.

Dachichsen  und  Verkleidungen  im Dachbereich  sowje  auf  Gaupen  sind  -  soweit

bautechnisch  möglich  -  aus  dem  gleichen  Material  wie die Dachdeckung

herzuste1len.

Schornsteine/Kaminköpfe  sind  in geputzter  Massivbauweise  oder  in

Sichtziege1mauerwerk  auszuführen.  Kaminkopfabdeckungen  sind  in ihrer  Ausformung

nach  historischen  Vorbildern  im Kontext  zum Objekt  und  umgebenden  Bestand

auszuführen.

Dachtraufen  und  Schneefänge  sind  in Materialität  und  Ausformung  nach  historischen

Vorbi1dern  im Kontext  zum  Objekt  und  dem umgebenden  Bestand  auszuführen.

Für  die Schutzzonenkateqorien  /// und  IV  qilt  ferner,

Für  Kleinbauwerke  (Garagen,  Gartenhütten,  Carports,  etc.)  sowie  landwirtschaft1iche

Wirtschaftsgebäude  bzw. in begründbaren  Ausnahmefällen  (funktione1ler,

ortsräumlicher,  oder  topografischer  Besonderheiten)  können  auch  andere

Dachformen  und  damit  einhergehende  Materialien  ausgeführt  werden.  Voraussetzung

dafür  ist ein positives  Ortsbi1dgutachten.
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Bei  Neueindeckungen  von Dächern  ist auf  bestehende  bzw. neu zu errichtende

technische  Anlagen  (Sonnenkollektoren,  Photovo1taikan1agen,  etc.) hinsichtlich

Material  und  Farbwahl  Bedacht  zu nehmen  (z.B. farbliche  Abstimmung  von

Photovoltaikanlagen  und  Dachdeckungsmaterial).

Dachgaupen  und  Dachflächenfenster

Neue  Gaupen  sind  in ihrerAnzah(  und  Art (Sattel-,  Walm-,  Schleppgaupe,  etc.)  nach

historischen  Vorbildern  im Kontext  zu Objekt  und  umgebenden  Bestand  zu gestalten.

Dachflächenfenster  sind  möglichst  flächengleich  mit  der  Dacheindeckung  einzubauen

und  dürfen  das Erscheinungsbild  des  Daches  nicht  beeinträchtigen.

Für  die Schutzzonenkateqorien  lund  // sowie  die zu erhaltenden  Teile der

Schutzzonenkateqorie  /// qilt  ferner:

*  Sichtbare  Verblechungen  sind  zu vermeiden.

*  Dachgaupen  sind  im Material  der  Hauptdeckung  mitzudecken.

*  Auf  Gaupen  sind  eigene  Regenrinnen  und  Fallrohre  zu vermeiden.

Fassaden  und  Fassadendekorationen

Bei  derAusbildung  von Fassaden  von Neu-  und  Zubauten  ist auf  die

Gestajtungscharakteristik  von Fassaden  des  schützenswerten  umgebenden

Bestandes  Bezug  zu nehmen.

Gliederung,  Farbgebung  sowie  Anstrichsystem  der  Fassaden  sind  im Einvernehmen

mit  der  Baubehörde  festzulegen,  gegebenenfalls  sind  Musterflächen  anzulegen.

Mineralische  Anstrichsysteme  sind  zu bevorzugen.  Grundsätzlich  ist in den

Schutzzonen  die farbliche  Gestaltung  und  Gliederung  der  Fassaden  in ihrer

ausgewogenen  Vielfalt  zu erhalten.

Wandverkleidungen  sind  -  sofern  nicht  aus  dem  Kontext  zu Objekt  und  umgebenden

Bestand  begründbar  -  zu vermeiden.

Sichtbar  geführte  Leitungen  an Fassaden  sind  unzulässig.  Falkohre  sind  nach

Möglichkeit  nicht  an der  straßenseitigen  Fassade  (Schauseite)  zu führen.

Wesent1iche  Gesta1tungsmerkmale  von Windfängen,  Schutzdächern,  außen  geführten

Stiegenaufgängen,  Bajkonen,  Veranden,  Brüstungen  bzw. Absturzsicherungen  und

dergleichen  sind  -  sofern  geschichtlich,  künstlerisch  oder  kulturell  wertvoll  -  zu

erhalten.  Bei  der  Neuerrichtung  ist auf  die Proportionen  sowie  die

Gestaltungscharakteristik  derartiger  Bauteile  des  schützenswerten

Umgebungsbestandes  Bezug  zu nehmen.

Eine Beleuchtung  von Fassaden  ist  mit  der  Baubehörde  abzustimmen.

Für  die Schutzzonenkateqorien  lund  // sowie  die zu erhaltenden  Teile der

Schutzzonenkateqorie  /// qilt  ferner:

Wesentliche  Merkmale  der  Fassaden  wie Attiken  und  Blendgiebel,  Haupt-  und

Zwischengesimse,  Lisenen,  Bänderungen,  Erker,  Steinteile,  Stuckzierrat,  figuraler

Schmuck,  Wandmalereien,  Graffitti  etc. sind  -  sofern  geschichtlich,  künstlerisch  oder
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kulturell  wertvoll  -  zu  erhalten.  Ferner  dürfen  erhaltenswerte  Umrahmungen  von

Fenstern,  Türen  und  Toren  nicht  entfernt  bzw.  beeinträchtigt  werden.  Vorhandene

Türstöcke,  Glockenzüge,  Ausleger,  Torbeschläge,  Eisenzierrat,  etc.  sind  zu  erhalten.

Für  die  Schutzzonenkateqorien  /// und  IV  qilt  ferner,

dass  auch  andere  Fassadengestaltungen  und  damit  einhergehende  Materialien

ausgeführt  werden  können,  sofern  dabei  auf  den  schützenswerten

Umgebungsbestand  (Kat.  /-///)  Bezug  genommen  wird.

8. Tore,  Türen,  Fenster

Neuanfertigungen  von  Toren,  Türen,  Fenstern  sowie  Schaufensteröffnungen  und

Geschäftsportalen  sind  in Dimension,  Konstruktion,  Material  und  Farbgebung  nach

historischen  Vorbildern  im Kontext  zu  Objekt  und  umgebenden  Bestand  auszuführen.

Für  die  Schutzzonenkateqorien  lund  // qilt  ferner:

*  der  vorhandene  Tor-,  Tür-,  Fenster-  sowie  Gaupenbestand  inklusive  der  historischen

Beschläge  ist  substanzie1l  zu  erhalten.  Technische  Modjfizierungen  sind  nach

.fachIicherPrüfungmögjich  (z.B.  automatische  Toröffnungsanlagen)

*  Fensterkörbe,  -gitter  und  -läden  sind  -  sofern  geschichtlich,  künst1erisch  oder  kulturell

wertvoll  -  zu erhalten.

*  Außenjalousien  und  Markisen  sind  nicht  zulässig.  Bei  gewerblicher  Nutzung  sind

Ausnahmen  möglich  und  sind  von  der  Schutzzonenkommission  zu  prüfen.

7. Technische  Anlagen

Sonnenko1lektoren,  Photovoltaikan1agen,  etc.  sind  an nicht  von  allgemein

zugäng1ichen  Bereichen  aus  einsichtigen  bzw.  wahrnehmbaren  Standorten

anzubringen  bzw.  in diese  zu integrieren.  Dabei  ist  derAnbringung  an

untergeordneten  Bautei1en,  etwa  Dächern  von  Nebengebäuden  oder  sonstigen

nichteinsichtigen  Standorten  der  Vorzug  zu geben.

Wenn  keine  von  allgemein  zugänglichen  Bereichen  aus  nicht  einsichtigen  bzw.

wahrnehmbaren  Standorte  zur  Verfügung  stehen,  ist  die  Anbringung  von

Sonnenkollektoren,  PhotovoltaikanIagen,  etc. an  einsichtigen  Standorten  zulässig,

wenn  diese  ortsbildverträglich  sind.  Die  OrtsbildverträgIichkeit  liegt  vor, wenn  die

bestehende  Bebauung  im Bezugsbereich  bzw.  die  harmonische,  einheitliche

Dachlandschaft  in ihrem  Bestand  nicht  wesentlich  beeinträchtigt  wird.

Zulässige  Kol1ektorfelder  sind  zusammenzufassen  und  hinsichtlich  ihrer  Anordnung

auf  die  Bauteile  bzw.  die  jeweiligen  Standorte  abzustimmen.  Von  al{gemein

zugäng1ichen  Bereichen  aus  nicht  einsichtigen  bzw.  wahrnehmbaren  Standorten  aus

sind  dunkle  Module  ohne  g1änzende  Rahmen  bzw.  Teilungen,  Kjammern,  etc.  zu

verwenden  und  sichtbare  Leitungen  sowie  Trägerteile  in Modu1farbe  zu  fassen.

Ansch1ussböcke  für  Strom-,  Gas,  Telekabel,  etc.  sind  möglichst  jn die  Einfriedungs-

oder  Fassadenfläche  entsprechend  zu integrieren,  wobei  auf  vorhandene
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Zierelemente  in Hinblick  auf  die Positionierung  Rücksicht  zu nehmen  ist. Sie  sind

flächenbündig  und  farblich  angepasst  auszuführen.

Werbeeinrichtungen

Ankündigungen  zu Reklamezwecken  und  Geschäftsaufschriften  auf  Fassaden

müssen  so angebracht  werden,  dass  sie sich  in Form,  Farbe,  Größe  und  Umfang  in

das  Gesamtbild  der  Fassade  und  der  unmittelbaren  Umgebung  einfügen.  Die

Anbringung  auf  Dächern  und  auf  Fassadenflächen  der  Obergeschoße  ist  unzulässig.

Es dürfen  keine  architektonischen  Zierg1ieder  der  Fassade  sowie  keine  Tür-, Tor-  und

Fensterlaibungen  oder  Umrandungen  verdeckt  oder  beeinträchtigt  werden.

Leuchtkästen  sowie  dynamische  Werbeeinrichtungen  sind  an Fassaden  nicht

zulässig.

Die Verwendung  von  Signalfarben  (grelle  und/oder  f(uoreszierende  Farben)  ist  nicht

zulässig.

Schaukästen,  Werbepy1one,  Leuchtstelen  und  Fahnen  im öffentlichen  Raum  sind  nur

soweit  zu1ässig,  als  sie  sich  nach  Anzahl,  Ausmaß  und  Form  in das  Ortsbi1d

integrieren.

Einfriedungen

Einfriedungen  haben  sich  sowohl  in Bauart,  Höhe  als auch  in der  Materialwahl  an der

üblichen  Ausformung  -  auch  in Bezug  auf  ihre  Funktion  (etwa  Vorgarteneinfriedung

oder  Tormauer)  -  am historisch  gewachsenen  Umgebungsbestand  zu orientieren.

10.  Gerätehütten,  Gewächshäuser,  Carports,  Swimmingpools  inkl.  Nebenanlagen

Gerätehütten,  Gewächshäuser,  Carports,  Swimmingpools  inkl. Nebenanlagen

müssen  sich  -  sofern  von allgemein  zugänglichen  Bereichen  einsehbar  -  in die

charakteristische  Struktur  und  die Erscheinung  der  Schutzzone  sowie  des

Baubestandes  der  betroffenen  Liegenschaft  einfügen.

(4)  Ergänzende  Bebauungsvorschriften  für  die  einzelnen  Schutzzonenkategorien

Ergänzend  bzw.  abweichend  zu den "Ajlgemeinen  Bebauungsvorschriften  für

Schutzzonen"  gelten  für  die  einzelnen  Kategorien  zusätzlich  folgende  Bestimmungen:

KATEGORIE  / -  DENKMALSCHUTZ

Der  Abbruch  von  Gebäuden  bzw.  Gebäudeteilen  ist unzulässig  soweit  sie  unter

Denkmalschutz  stehen,  oder  erhaltenswürdig  sind.

Für  nicht  erha1tenswerte  Teile  des  Objektes  gelten  je  nach  Entscheidung  der

Schutzzonenkommission  die Bestimmungen  der  Kategorien  /// oder  IV.

KATEGORIE  // -  ERHALTENSWERT

Der  Abbruch  von Gebäuden  oder  Gebäudeteilen  ist  unzu1ässig  soweit  sie von  der

Schutzzonenkommission  als  erhaltenswürdig  eingestuft  sind  bzw.  werden.
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Die  Wiederherstellung  verlorener  Teile  der  historischen  Fassadengestaltung  ist

anzustreben.  Im abweichenden  Fall  ist  die  Schutzzonenkommission  zuzuziehen.  Für

nicht  erhajtenswerte  Teile  des  Objektes  gelten  je  nach  Entscheidung  der

Schutzzonenkommission  die  Bestimmungen  der  Kategorien  /// oder  IV.

KATEGORIE  ///  -  ORTSBILDPRÄGEND

Von  öffentlich  zugänglichen  Bereichen  aus  einsehbaren  Fassaden  sind  in ihrer

Erscheinungsform  zu  erhalten  bzw.  wiederherzustel1en.  Davon  kann  nur  bei  Freigabe

durch  ein  Schutzzonengutachten  der  Schutzzonenkommission  abgewichen  werden.

KATEGORIE  /V  -  SONSTIGE  OBJEKTE  UND  BEREICHE  DER  SCHUTZZONEN

Für  diese  Kategorie  bestehen  keine  ergänzenden  Bestimmungen.

KATEGORIE  V  -  GRüNLAND

Für  diese  Kategorie  bestehen  keine  ergänzenden  Bestimmungen.

(5)  Schutzzonenkommission

Der  Gemeinderat  beste1lt  eine  Schutzzonenkommission.  Die

Schutzzonenkommission  besteht  aus:

*  Gemeinsamer  Architekt  als Vorsitzender

*  OrtsbiId-Amtsachverständiger  des  Landes  NÖ

*  Weiterer  Architekt  nach  Wahl  der  Gemeinde

In den  Schutzzonen-Kategorien  lund  // wird  des  Weiteren  ein  Vertreter  des

Bundesdenkmalamtes  (BDA)  hinzugezogen,  der  in Denkma1fragen  ein Veto  einlegen

kann.

Zumindest  ein  Mitglied  der  Kommission  ist  in allen  Phasen  des  Bauverfahrens

hinzuzuziehen.  So  die  Schutzzonenbestimmungen  unzweifelhaft  erfüllt  sind,  kann  auf

ein  ausführliches  Schutzzonengutachten  verzichtet  werden.  Dieser  Sachverhalt  ist

durch  den  in die  Kommission  beste1lten  Ortsbi1dsachverständigen  zu bestätigen.

Die  Kommission  erhält  eine  Geschäftsordnung.

Bei  Einstimmigkeit  der  Kommission  kann  von  den  allgemeinen  Vorschrirten  für

Schutzzonen  Abstand  genommen  werden.

§5

Baiifen  im  Grünland

Für  Bauten  im Grün{and  gelten  die  Bestimmungen  des  § 3 sinngemäß

§6

Schlussbestimmungen
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('7) Die Plandarstellung  und  die Bebauungsvorschriften,  we1che mit  einem  Hinweis  auf

diese  Verordnung  versehen  sind, liegen  im Gemeindeamt  Furth  bei  Göttweig

während  derAmtsstunden  zur  allgemeinen  Einsicht  auf.

(2)  Diese  Verordnung  tritt  nach  ihrer  Kundmachung  mit  dem auf  den Ablauf  der

zweiwöchigen  Kundmachungsfrist  folgenden  Tag.

Abbildung  1 Konzept  Zonenplan  vom  27.02.2024

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  der

Umsetzung  des Schutzzonenkonzepts  in der  nunmehr  vorliegenden  Ausarbeitung

grundsätzlich  zuzustimmen  und das Konzept  in die Auflage  zu verabschieden.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di 09:00

i6:00
Do  08:00
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

GR  Elisabeth  Köck  verlässt  um 20:27  Uhr  die  Sitzung

Internet:  www.furth.gv.at

8. Übernahme  Abtretungsfläche  ins öffentliche  Gut  GstNr.  359/3  & 364/2  KG Steinaweg

Sachverhalt:  Aufgrund  der  Neuparzellierung  der  Grundstücke  359/3  und 364/2  KG

Steinaweg  gemäß  Teilungsplan  GZ  20724  der  Vermessung  Schubert  ZT GmbH  in

Verbindung  mit  den Festlegungen  der  örtlichen  Raumordnung,  war  eine  Abtretung

an das  öffentliche  Gut  mit Bescheid  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

vorzuschreiben.  Gemäß  den Bestimmungen  des  § 12 Abs.  9 der  NÖ

Bauordnung  2014  hat  der  Gemeinderat  die  Abtretungsfläche  in das  öffentliche  Gut

mit Beschluss  zu übernehmen.

'lla

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

Teilstück  1 im Ausmaß  von 11 8m2 des  Teilungsplanes  GZ  20724  vom  14.03.2024

(Plandatum)  der  Vermessung  Schubert  ZT  GmbH  als neues  GstNr  367/4  KG

Steinaweg  in das  öffentliche  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zu

übernehmen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

9. lnfrastrukturprojekt  Dorfzentrum  - Auftragsvergaben

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898

Di 09:00  - 12:00  IBAN:AT483239700001900083

16:0ü  - 19:C)O BIC:RLNWATWWKRE
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Sachverhalt:  Für  die Erneuerung  der  Infrastruktur  im Dorfzentrum  wurde  von  der

Technisches  Büro  Ing. Wilhelm  Seidl  GmbH  im Name  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  und der  NetzNÖ  AG eine  Ausschreibung  durchgeführt.

Die Obergruppe  1 der  Ausschreibung  enthält  die  gemeindeeigene  Infrastruktur.  Die

Wasserversorgungs-  und Abwasserbeseitigungseinrichtungen  sowie  die

Ortsbeleuchtung  und ein Lichtwellenleiter  zur  Anbindung  des  Kindergartens  an das

gemeindeeigene  Intranet  sind  darin  vorgesehen.

Der  Vergabevorschlag  der  Technisches  Büro  Ing. Wilhelm  Seidl  GmbH  lautet  mit

einer  Gesamtangebotssumme  der  gemeindeeigenen  Gewerke  von € 198.530,83

exkl.  Ust  auf  die Franz  Schütz  GesmbH.

Von  dieser  Gesamtvergabesumme  entfallen  folgende  Teilbeträge  auf  die

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig:

ABA  Furth  BA21

WVA  Furth  BA14

Ortsbeleuchtung

LWL  Kindergarten  Furth

GESAMT:

€ 111.703,46  exkl.  Ust

€  71.193,38  exkl.  Ust

€  7.260,17  inkl. Ust

€  9.583,85  exkl.  Ust

€ 199.740,86  inkl. anteiliger  Ust

Die Bedeckung  ist im 4. NVA  2024  bei 5/85C)4-004,  5/8514-004,  5/612-050  und

1/240-010  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Auftragsvergabe  für  das  lnfrastrukturprojekt  Dorfzentrum  bestehend  aus  ABA  Furth

BA21,  WVA  Furth  BA14,  Erneuerung  der  Ortsbeleuchtung  Kirchengasse  und

Anbindung  Kindergarten  an das  Intranet,  entsprechend  dem  vorliegenden

Vergabevorschlag  der  Technisches  Büro  Ing. Wilhelm  Seidl  GmbH  an die Firma

Franz  Schütz  GesmbH  um € 198.530,83  exkl.  Ust  bzw.  € 199.740,86  inkl.  anteiliger

Ust  zu vergeben.

einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

4 0. Errichtung  und Erweiterung  Photovoltaikanlagen  - Auftragsvergaben

GR Martin  Menhart  verlässt  wegen  Befangenheit  den  Sitzungsraum

Sachverhalt:  In einem  Projekt  mit  der  Firma  Hofbauer  GmbH  aus  Mautern  als

Planer  und punktuelle  ÖBA  wurden  Möglichkeiten  zur  Errichtung  von  weiteren

Photovoltaikanlagen  auf  Gemeindegebäuden  evaluiert.  Nach  der  statischen

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

i2:00
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Begutachtung  aller  möglichen  Standorte  und  der  Netzzugangsvertragsangebote

seitens  der  Netz  Niederösterreich  GmbH  wurden  folgende  geeignete

Gemeindegebäude  in die Ausschreibung  für  die  Vergabe  aufgenommen:

Standort  1 :

Kindergarten:  Sankt  Wolfgang-Weg  550,  3511 Furth

Leistung  gesamt  (=Neu)  34,83  kWp  Pv Einspeisung  max.  20kVA)  und 30,7  kWh

Batteriespeicher

Der  Kindergarten  erhält  einen  Netzumschalter,  für  die Versorgung  bei einem  Strom-

und InfrastrukturausfaII.

Standort  2:

Wirtschaftshof/BauhofhaIIen  Zistelweg/StrauchschnittsammelpIatz;  3511 Palt

Leistung  gesamt:  45,8  kWp,  davon  Leistung  Anlage  Neu  25,8  kWp  (max.

Einspeisung  20 kVA  PV)

Die bestehende  Anlage  mit  20kWp  inkl. 20 kWp  Wechselrichter  bleibt.

Standort  3.

Feuerwehrhaus  Palt,  Austraße  235,  3511 Palt

Leistung  gesamt:  33,22  kWp,  davon  Leistung  Anlage  Neu  23,22  kWp  (max.

Einspeisung  30 kVA

Die Bestandanlage  mit 10 kVA  bleibt.  Der  10  kVA  Wechselrichter  wird

ausgetauscht.

Das  Gemeindeamt  soll nachträglich  einen  Energiespeicher  erhalten.  Es besteht

bereits  ein Fronius  Wechselrichter,  der  zur  Kopplung  mit  einem  Batteriespeicher

geeignet  ist.

Leistung  des  Batteriespeichers  laut  Ausschreibungsunterlagen:  30,7  kWh  4 6,6

Von  der  Firma  SLA,  dem  damaligen  Hersteller  der  Blechdächer  am Sonnenhaus

des  Kindergartens,  wurde  ein Angebot  eingeholt.  Das  Angebot  umfasst  die dichte

Herstellung  von dichten  Solarhaltern  (Stockschrauben).

Das  Angebot  wurde  von der  Firma  Hofbauer  geprüft  und  der  Vergabevorschlag

lautet,  die Befestigungspunkte  der  Photovoltaikanlagen  am Blechdach  des

Kindergartens  an die FA SLA  GmbH;  3512  Mautern,  Steinschützstraße  1 zum

geprüften  Angebotspreis  von  € 15.732,06  inkl. Ust. zu vergeben.

Nach  fachlicher  und rechnerischer  Überprüfung  bzw.  Reihung  der  eingelangten

Angebote  für  die  Vergabe  der  Errichtung  der  angeführten  PV-Anlagen  und

Durchführung  von Bietergesprächen,  empfiehlt  die Firma  Hofbauer  die Leistungen

Errichtung  Photovoltaikanlagen  auf  den  3 angegeben  Standorten  und den

Batteriespeicher  des  Gemeindeamtes  an die Firma  i-center  Menhart  Installations

Ges.m.b.H.  zum  geprüften  Angebotspreis  von € 126.601,70  inkl. Ust. zu vergeben.

Die Bedeckung  ist im Voranschlag  2024  unter  5/820099-010  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:
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[)i  09:00

16:00

12:00
12:00
i9:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT 48 3239  7C)00 0"190 ü083

BIC: RLNWATWWKRE

UID NR. ATU i8281501

DVR:  0062898



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße 65, 3511  Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Vergabevorschlägen  der  Firma  Hofbauer  GmbH  zu folgen  und an die Firmen  SLA

für  die Herstellung  der  dichten  Solarhalter  um € 15.732,06  inkl. Ust. und I-center

Menhart  für  die Errichtung  der  Photovoltaikanlagen  um € 126.6C)1,70  inkl.  Ust. die

Aufträge  zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

11.  ARGE  Radweg  Mautern  -  Furth  - Gründungsvertrag

Sachverhalt:  Für  die Errichtung  des  Radweges  zwischen  Bahnhof  Palt  und dem

Stadtgebiet  Mautern,  welcher  Teil  der  Radbasisnetzplanung  ist, soll eine

Arbeitsgemeinschaft  zwischen  den  beiden  betroffenen  Gemeinden  gegründet

werden.  Ein entsprechender  Gründungsvertrag  liegt  vor.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Gründungsvereinbarung  für  die ARGE  Radweg  Mautern-Furth  zu

beschließen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00
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Amtder-NO-Landesregierung

Gruppe-Straße,-Abtei[ung-Landesstraßenp(anung{ST3

Landhausplatzl,-Haus-17,-3'1ü9St-Pö1ten'

post.st3@noe1qv.at

Vertrag'i'J

ARGE$

Nach-FörderschieneA=Radschnellivegeund-Rad-Basisnetze

Angaben-zur-Arbeitggetneinschaff:'ll

Vertre1ungsbefügm-Person-/-Geschäflsführer:-BgmHeinrichBrustbaue4

Ansahrdt-Geschäftsführer:-3512-Mautem,-Rathausplatzl'q

TelefonGescbäftstihrer.02732/83'I51,-0664/9!31  -481'1i

MaiilGeschäfisffihrer:-stafögemeinde@mautem-donaugvaT%

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00
16:00

12:00
12:0[)
19:00
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Gtündhr(;l=vefü.iq  ARGE Fomiulat  A2i'E.T3'i

Beteili(HteaGemeindeni:%

L-*Marktgeri'ieinde"Furtt'ihei-Göthveig,-351  I Furth,-Obereiandstraße65jJ

2.-*StadlgertveindeMautem,35i2Mautem,-Rathausplatz-j'[

). -* Zielsefzung'desaZusamriienschlussesl

Die  gegenstänclliche-  Arbeitsgemeinschaft'  dient  der-  koordiriierten-  u'nd  zielgerichteterv

AbwickIungeiner-Maßnahrrbe-irnRahmen4er-Förderschierie-Ar-.Radschrielhvege-und

Rad-Basisnetze",  welche"  zii  ein.em  spätererx-Zeitpunkt  beirrr  Land  NÖ'-zur  Förderung

eingereiic[ttwerdenrsoll.'[

Grund1age-ist-derVürabzug4es-bei[iegenden-tagep»ag'iesvürn-ü8.04.2022-invMaßstab

'1 :10fü),-erstelltvonderFici'naSchrieiderCorisu(t-aus-Krenis.WeitereGrundlageistd:e-

ebenfalls  beiliegende-  KosIenschiälzungvorn-  (k1.ü4.2022-zur-  Errichtungder  Radwege-

gemä.ßRadbasisnetzp!an,Maßnaiimenpaket  1 MaufernbisPaIt,erstelItvotvder  Firma  

Sctyne6der-ConsuJt-aus-Krems.'lj

ll,-»  Aufgaben-das-AmtesoderaNÖ'Landesyegierungl

l!it4er-Untereichnung-desVertragesaller-VeiragspanrnerüberdervZusarnmenschtuss

der  Gemeinden-  unclder-  damit  eiriThergehendern-  Verfolgung  eines-  künkreten  Prüjektes-

fungieidasLandf4'el{aIs-po}entiellH'ördergebendeSlelIe)aIs-ahwicke)nde-Abtei]ung.-Das

Lancl  NÖ  nimrrht  aussr,hJießlich  ejne  bevalende-  und  prüfende-  Funkfion  e:n  Die-

grundsätzl:che-VerantwortungignHinblick-aufdie-Durchfühning'von-Eehördenvefahrern,

öie-Bauahiizictdung,-dieRechnungsIegung-u'nd-die-ErIangungcIerFördermilNelis[yortder

Arbeitsgerneinschaff-viahrzuneh:nven.J

NJI.-+ Aufgahenader"Mitgliede$

[)ie-  fi/litgrieder  der-  Ark:ieiesgemeinschafl  verpflic)'itern-  sich  zur  Aufbyingung-  det  noclv

festzusetzeriöenfinanziel!en!Aitfe)-ziiv-Durchfühnirb%es-a.ngestrebten-Prüjektes,gernäPi

eiriem-gerne €nsarnen,noch4estzusetendenundzu-bewiIligendenFinanzierungspJar».  %

€ ie- bauliche  Llrnsetzungr  eiolgt-  rnact»  Maßgahe-  dec  Eigerimi!eel-  der- beiden

Ver!ragspartner  undder  vonden-  heiden  Gemeinden-zu-  [eistenden  Grundab(ösen-zur

Erricitung4es-Radweges.%
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen
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12. Kindergarten  -  Beitrag  Frühbetreuung

Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Aufgrund  der  durchgeführten  Bedarfserhebung  im Kindergarten

besteht  die Notwendigkeit,  ab dem  kommenden  Kindergartenjahr  den Kindergarten

bereits  ab 6:30  Uhr  zu öffnen.  Bisher  war  die früheste  Öffnungszeit  um 6:45  Uhr  an

einzelnen  Tagen,  wofür  bisher  kein  Beitrag  eingehoben  wurde,  da diese  Zeiten

durch  Pädagoginnen  abgedeckt  wurden.  Generell  ist eine  Ausweitung  der

Öffnungszeiten  im Kindergarten  festzustellen.  Entsprechend  der  Bestimmungen  des

NÖ Kindergartengesetzes  (§ 25)  ist der  Besuch  des Kindergartens  in der  Zeit  von

7:00  bis 13:00  Uhr  kostenlos.  Der  KindergartenerhaIter  hat  für  Anwesenheit  von

Kindern  vor  7:00  Uhr  und nach  13:00  Uhr  sowie  für  die Anschaffung  von Spiel-  und

Fördermaterial  und die Verabreichung  von Mahlzeiten  einen  höchstens

kostendeckenden  Beitrag  einzuheben.  Dieser  hat  zumindest  € 50,-pro  Monat  zu

betragen.

Bürgermeisterin  Mag.  Berger  teilt  weiters  mit, dass  die  Tarife  für  die

Nachmittagsbetreuung  im Kindergarten  Furth  seit  der  Richtlinie  vom  13.12.2016

nicht  mehr  indexiert  wurden.  Diese  Indexanpassung  ist erst  durchzuführen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Bürgermeisterin  Mag.  Berger  stellt  den  Antrag  an den

Gemeindevorstand,  den  Antrag  an den  Gemeinderat  zu stellen,  einen  eigenen

Frühbetreuungstarif  für  all jene  Kinder,  die vor  7:00  Uhr  eine  Betreuung  im

Kindergarten  in Anspruch  nehmen,  zu verrechnen.  Sollte  das  Kind  für  die

Nachmittagsbetreuung  angemeldet  sein,  wird  die Zeit  der  Frühbetreuung  auf  das

Nachmittagsbetreuungsausmaß  angerechnet.  Dementsprechend  soll mit  Wirkung

vom  01.09.2024  in die Richtlinie  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  vom  13.12.2016  im § 1 der  Absatz  (1 a) mit  folgendem  Wortlaut  eingefügt

werden:

(1a)  Im Fall der  kombinierten  Inanspruchnahme  von Früh-  (Betreuung  vor  7:00  Uhr)

und Nachmittagsbetreuungszeiten  (Betreuung  nach  13:00  Uhr)  wird  anhand  der

beanspruchten  Gesamtwochenstundenzahl  aus  Früh-  und Spätbetreuung  gemäß

der  in Abs.  1 festgelegten  Tarife  abgerechnet.

Für  die Inanspruchnahme  von  ausschließlichen  Betreuungszeiten  im

Landeskindergarten  Furth  bei Göttweig  vor  7:00  Uhr  (Frühbetreuung)  wird,

abweichend  von  Abs.  1, ein Tarif  von  € 25,-inkl.  Ust  pro Monat  festgesetzt  und

verrechnet.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.
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13.  VerkehrsangeIegenheiten  -  Ansuchen  Anrainer  NeukeIler/KeIIergraben

Sachverhalt:  Am 22.05.2024  ist ein Antrag  samt  unterschriftenliste  der,,Anrainer

Kellergraben  Neukeller"  betreffend  die Erlassung  eines  Fahrverbotes  im

Kellergraben  und Neukeller  eingegangen.  Dieses  Schreiben  hat  sich  an die

gewählten  Further  Gemeindebürger-Vertreter,  die Bürgermeisterin  und die

Gemeinderäte  gerichtet.  Hierzu  ist festzuhalten,  dass  entsprechend  der

gesetzlichen  Festlegungen  in der  StVO  1960  sowie  der  NÖ Gemeindeordnung  4 976

die Bürgermeisterin  zur  Vollziehung  der  straßenpoIizeiIichen  Angelegenheiten  der

Gemeinde  berufen  ist und somit  keine  behördliche  Zuständigkeit  des

Gemeindevorstandes  oder  Gemeinderates  vorliegt.  Überdies  regelt  § 94d  der

StVO  1960  den  eigenen  Wirkungsbereich  der  Gemeinde.  Die Erlassung  von

Fahrverboten  zählt  nicht  zu den  Aufgaben,  die von  der  Gemeinde  im eigenen

Wirkungsbereich  erledigt  werden  können.  Da die zuständige  Behörde  auch  auf

Gemeindestraßen  die  örtlich  zuständige  Bezirksverwaltungsbehörde  ist, wurde  der

Antrag  der  Anrainergemeinschaft  von  Amtswegen  gemäß  § 6 AVG  1991  an die

zuständige  Behörde  am 10.06.2024  weitergeleitet.  Zusätzlich  wurden  die  Daten  der

gemeindeeigenen  Messeinrichtung  im Kellergraben  an die BH Krems  übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,  dass

der  Antrag  überfraktionell  in der  ARGE  Verkehr  und unter  Berücksichtigung  weiterer

Interessen  aus  der  Gemeindebevölkerung  erörtert  wird,  um in einer  etwaigen

Verkehrsverhandlung  durch  die BH Krems  die Anliegen  aller  Interessensgruppen

durch  die Gemeindevertretung  einbringen  zu können.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

14.  VerkehrsangeIegenheiten  -  Fahrverbote  Zellergraben,  Katzengraben,  Fünfkreuzgraben,

Gottschelle

Sachverhalt:  Mit  E-Mail  vom  29. Mai 2024  wurde  von  der  geschäftsführenden

Gemeinderätin  Michaela  Mayer  der  Antrag  der  Grünen  Furth,  welcher  sich  auf  den

Antrag  der,,Anrainer  KeIIergraben/NeukeIIer"  bezieht,  bei Bürgermeisterin  Mag.

Gudrun  Berger  eingebracht.  Der  Antragstext  lautet:,,Der  Gemeinderat  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  möge  beschließen,  dass  ein entsprechendes

Ansuchen  an die BH Krems  gestellt  wird,  indem  für  den  Zellergraben  ein

allgemeines  Fahrverbot  - ausgenommen  Radverkehr,  Anrainer  und

landwirtschaftIicher  Verkehr  -  verordnet  wird.  Weiters  soll sich  die  AG Verkehr  damit

befassen,  ob eine  Ausdehnung  dieser  Verordnung  auf  den  gesamten  Bereich

zwischen  Katzengraben,  Fünfkreuzgraben  und Gottschelle  sinnvoll  ist, um dieses

Ersuchen  dann  gegebenenfalls  ebenso  an die BH Krems  heranzutragen.

Hierzu  ist ebenfalls  festzuhalten,  dass  eine  Zuständigkeit  für  die Vollziehung

straßenpoIizeiIicher  Maßnahmen  des  Gemeinderates  nach  § 35 NÖ
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Gemeindeordnung  1973  nicht  vorgesehen  ist. Auch  die  Zuweisung  an die

Arbeitsgruppe  Verkehr  durch  den  Gemeinderat  ist in der  Gemeindeordnung  1973  in

dieser  Form  nicht  vorgesehen.  Vielmehr  haben  bei  sinngemäßer  Anwendung  der

Bestimmungen  für  Gemeinderatsausschüsse,  diese  jene  Angelegenheiten,  für  die

sie  gebildet  wurden,  selbstständig  vorzuberaten  und  Anträge  an den

Gemeindevorstand  einzubringen  (§ 43 NÖ GO  1973).

Eine  rechtliche  Zuständigkeit  des  Gemeinderates  für  die  Beschlussfassung  über

den  eingebrachten  Antrag  ist  nicht  erkennbar.  Auf  die  gesetzlichen  Bestimmungen

hinsichtlich  der  Nichtigkeit  von  Beschlüssen  sowie  die  Hemmung  des  Vollzuges

derartiger  Beschlüsse  muss  ebenfalls  hingewiesen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachTolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dass

der  Antrag  in der  ARGE  Verkehr  überfraktionell  und  unter  Berücksichtigung  weiterer

Interessen  aus  der  Gemeindebevölkerung  erörtert  wird,  um in einer  etwaigen

Verkehrsverhandlung  durch  die BH Krems  die  Anliegen  aller  Interessensgruppen

durch  die  Gemeindevertretung  einbringen  zu können.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  GR  Walter  Scheibenpflug)

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

4 5. Ausweitung  Tempo  30 km/h  auf  alle  Gemeindestraßen  -  Furth

Sachverhalt:  Am  04. Juni  2024  ist  ein  als  lnitiativantrag:,,Ausweitung  Tempo  30 -

Zone  auf  alle  Gemeindestraßen  im Ortsgebiet"  benanntes  Schreiben  am

Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  eingegangen.  Nachdem

aufgrund  der  gesetzlichen  Einladungsfrist  bereits  am  05.06.2024  die  Einladung  für

die  Gemeindevorstandssitzung  mit  den  Tagesordnungspunkten  zur  Vorberatung  der

Gemeinderatssitzung  ausgesendet  werden  musste,  konnte  die  Prüfung  des

Initiativantrages  entsprechend  der  Bestimmungen  des  § 16  ffl.  NÖ  GO  1973  nicht

rechtzeitig  erfolgen.  Die  Prüfung  nach  § 16a  NÖ  GO  1973  durch  den  Bürgermeister

hat  zwingend  vor  der  Aufnahme  und  Beratung  in den  Gremien  zu erfolgen.

Der  Antragstext  lautet.a,,Oer  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Futfh  bei  Göttweig

me5ge beschließen,  dass  die  Tempo  30-Zone  auf  folgende  Gemeindestraßen

ausgeweitet  wird.  Aktuell  fehlen  dazu  noch  fo1gende  Straßenzüge:

*  Keramikstraße

*  Mauternerstraße

*  Wienerstraße

*  Austraße

Diese  Maßnahme  dient  dazu,  die  Sicherheit  im Ort  für  al1e VerkehrsteiInehmerinnen

und  Verkehrsteilnehmer  weiter  zu erhöhen  -  insbesondere  für  Fuß  Gehende  und

Radfahrende  allerAltersgruppen."
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stell  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das
Thema  des  eingelangten  Schreibens  an die ARGE  Verkehr  weiterzuleiten,  um u.a.
den  Wunsch  der  Initiatoren  zu erörtern,  die 30-er  Zonen  auf  die

Hauptverkehrsachsen  im Further  Gemeindegebiet  auszuweiten.

Örtliche  Interessensvertreter  aus  Wirtschaft,  Landwirtschaft,  sowie  Initiatoren  des
Antrages  sollen  dem  Diskurs  beigezogen  werden,  um die  weitere  Entwicklung  der
Verkehrssituation  in der  Gemeinde  gemeinschaftlich  und gesamthaft  zu erarbeiten.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

16.  Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:

*  Sitzungstermine  Juli:  Gemeindevorstand:  04.07.2024;  Baubeirats-  und

Gemeinderatssitzung:  11.07.2024

*  Dankeschön  an alle  Glasfaserbotschafter

*  Belagsarbeiten  Landesstraße  Mautnerfeld

*  Neubau  Doblerbrücke  beauftragt

@ Tiefbauarbeiten  im Dorfzentrum  ebenfalls  im Sommer  als Auftakt  zu den
Bauarbeiten

*  Vandalismus  nimmt  zu im Gemeindegebiet

*  Abschluss  KLAR!  Projekt

*  Beiträge  im Grünen  Zweig  -  Stellungnahme  zu diversen  Aussagen  darin

17.  Anfragen  und Berichte

Sachverhalt:

GGR  Mayer  -  Stellungnahme  zum  Grünen  Zweig

GR  Schabasser  -  hat  bzgl.  Artikel  im Grünen  Zweig  mit  den betroffenen
gesprochen

GGR  Mayer  Leaderförderung  Panholz  kann  abgerechnet  werden

GR Koller  -  teilt  mit, dass  eine  neue  Regenbogenfahne  angeschafft  wurde
und ob diese  wieder  gehisst  werden  kann

o  Bgm.  teilt  mit, dass  aufgrund  des  beschädigten  Fahnenmasten

derzeit  davon  abgesehen  werden  soll.

Über  die nicht  öffentlichen  Verhandlungspunkte  wurde  eine  eigene  Verhandlungsschrift
angefertigt.
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